
G 32291445b

Glied.- Datum Inhalt  Seite
 Nr.

2126 27. 12. 2021 Verordnung zur Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021 . . . . 1446b

Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.

75. Jahrgang Ausgegeben zu Düsseldorf am 27. Dezember 2021 Nummer 87b



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 87b vom 27. Dezember 20211446b

2126

Verordnung zur Änderung der 
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021

Vom 27. Dezember 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 3 bis 8, 
§§ 29 bis 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl. I 
S. 4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBl.  I S.  4147) geändert, Absatz 4 bis 6 durch 
Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) 
eingefügt, Absatz 7 und Absatz 8 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 6 des Geset-
zes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert, § 29 zuletzt durch Arti-
kel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S. 1018), 
§ 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) 
neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S.  5162) geändert worden sind, sowie von §  7 der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der 
durch Artikel  20a Nummer  3 und 7 des Gesetzes vom 22.  November 2021 
(BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, und § 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
S. 312) geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales:

Artikel 1

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021 (GV. 
NRW. S.  1199c, ber. S.  1384), die zuletzt durch Artikel  2 der Verordnung vom 
23.  Dezember 2021 (GV. NRW. S.  1446a) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

1.  Nach § 4a werden in der Überschrift von Kapitel 3 nach dem Wort „Testun-
gen“ die Wörter „und Meldepfl ichten“ eingefügt.

2.  Nach §  9 wird die Kapitelüberschrift „Kapitel 4 Meldepfl ichten“ aufgeho-
ben.

3.  Nach § 10 wird die folgende Kapitelüberschrift eingefügt:

 „Kapitel 4
 Testungen und Meldepfl ichten in anderen Betrieben 

mit erhöhten Infektionsrisiken“.

4.  § 11 wird wie folgt gefasst:

 „§ 11
 Test- und Meldepfl ichten in Großbetrieben der Fleischwirtschaft 

  (1) Schlacht-, Zerlegungs- und Fleischverarbeitungsbetriebe, Wildbearbei-
tungsbetriebe sowie sonstige Betriebe, bei denen mehr als 100 Beschäftigte 
an einem räumlich zusammenhängenden Standort innerhalb des Landes 
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Nordrhein-Westfalen tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um eigene Be-
schäftigte oder solche von im Betrieb tätigen Werkvertragsnehmern oder um 
Leiharbeitnehmer handelt, unterliegen einer erweiterten Test- und Melde-
pfl icht ihrer in der Produktion tätigen Beschäftigten nach den folgenden Ab-
sätzen.

  (2) Unbeschadet der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes unterliegen 
Beschäftigte der Betriebe nach Absatz  1, die in der Produktion tätig sind, 
auch dann einer Testpfl icht, wenn sie geimpfte oder genesene Personen im 
Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung sind. Eine Testung 
muss mindestens einmal pro Kalenderwoche durchgeführt werden. Für Art 
und Durchführung der Testung gelten § 28b Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infek-
tionsschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

  (3) Die Testergebnisse der Testungen nach §  28b Absatz  1 des Infektions-
schutzgesetzes sowie der Testung nach Absatz 2 sind für die in der Produk-
tion tätigen Beschäftigten wöchentlich an das Landesinstitut für Arbeitsge-
staltung des Landes NRW (Lia.nrw), Gesundheitscampus 10, 44801 Bochum 
per Fax (0211/31011189) oder per Email (testung.evaluation@lia.nrw.de) 
spätestens jeden Montag für die Vorwoche zu melden. Bei der Meldung ist 
das Formular gemäß der Anlage 4 zu dieser Verordnung zu verwenden. Sons-
tige gesetzliche Meldepfl ichten, insbesondere Meldepfl ichten nach dem In-
fektionsschutzgesetz, bleiben unberührt.

  (4) Die Namen und Wohn- oder Aufenthaltsadressen sämtlicher auf dem Be-
triebsgelände anwesenden Personen müssen jederzeit und mit aktuellen 
Stand verfügbar sein und für einen Zeitraum von vier Wochen nach dem je-
weiligen Erhebungsdatum aufbewahrt werden. Die Daten sind der nach dem 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetz zuständigen Behörde jederzeit auf 
Verlangen zur Kontaktpersonennachverfolgung auszuhändigen.“ 

5.  Die Anlage 4 zur Corona-Test-und-Quarantäneverordnung wird durch die 
Anlage zu dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 27. Dezember 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Stand: 01.01.2022 

 
Meldung der Testergebnisse zu Evaluationszwecken 

gemäß § 11 Abs. 3 der CoronaTestQuarantäneVO 
 
per Fax an 0211/ 3101-1189 oder per E-Mail an testung.evaluation@lia.nrw.de 
 
 

Firmenname:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ:   Ort:  

   

Ansprechpartner:  

Rufnummer für Rückfragen:  

Meldung für Kalenderwoche Nr.:   
Zahlen bitte bezogen auf die gesamte Kalenderwoche angeben 

Beschäftigtenzahl Gesamtbetrieb:  

Beschäftigtenzahl in der Produktion:  

1. Testungen nicht immunisierter* Personen, die in der Produktion eingesetzt sind 

Anzahl getestete Personen**:  davon positiv:  
Anzahl der durchgeführten Testungen***:  davon positiv:  
    
    
2. Testungen immunisierter* Personen, die in der Produktion eingesetzt sind 

Anzahl getestete Personen**:  davon positiv:  
Anzahl der durchgeführten Testungen***:  davon positiv:  
 
 
*Als immunisiert gelten Personen, die die Voraussetzungen gemäß § 2 Abs. 8 CoronaSchVO NRW erfüllen. 
** alle getesteten Personen einschließlich Personen, die Testung in Bürgerteststellen etc. vorgenommen 
haben 
***nur die im Unternehmen oder durch eine vom Unternehmen beauftragte Stelle durchgeführten Testungen 
 

– GV. NRW. 2021 S. 1446b
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Einzelpreis dieser Nummer 1,90 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 38,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 77,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift licher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
 vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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